
Regeln
Beitrag von „Enja“ vom 27. Mai 2006 21:51

Ich weiß nicht, ob ich hier noch schreiben darf, aber die Definition lautet:

Mit Regelschule werden alle allgemein bildenden Schulen (wie Grundschule, Hauptschule,
Realschule, Gymnasium) bezeichnet, jedoch nicht die Sonderschule. Letztere ist ausschließlich
für Schüler, bei denen eine spezielle Behinderung oder ein sonderpädagogischer Förderbedarf
festgestellt wurde.

Berufsschule und Förderschule fallen nicht darunter. Ich kenne es im Sprachgebrauch auch so,
dass die Privatschulen nicht dazu gehören.

In meiner Kammer gibt es eine Regelung für Arbeitslose und Eltern in Familienpause. Das wäre
hier vielleicht auch vorzuschlagen. Unter den Lehrern meines Vereins sind immer etliche, die
halt noch auf der Suche nach einer Planstelle ist. Das qualifiziert sie eigentlich nicht ab.

Grüße Enja
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